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 Veröffentlicht am 22.02.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

AVG §45 Abs2;

StVO 1960 §5 Abs1;

Rechtssatz

"Langandauernder Schlafentzug" - und damit Übermüdung - kann nicht ohne weiteres daraus abgeleitet werden, dass

der Lenker "die ganz Nacht durchgearbeitet hat".

Schlagworte

Beweismittel Sachverständigenbeweis Medizinischer SachverständigerAlkoholbeeinträchtigung zusätzliche

Komponenten Medikamente MüdigkeitVerfahrensrecht BeweiswürdigungVerfahrensrecht

VerfahrensmängelBeweiswürdigung Sachverhalt angenommener geklärterFeststellung der Alkoholbeeinträchtigung

Gutachten Polizeiarzt AmtsarztBeweismittel BeschuldigtenverantwortungFeststellung der Alkoholbeeinträchtigung

ärztliches GutachtenNachtarbeit
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